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Absender (Praxisanschrift): Beabsichtigter Betrieb einer 
Röntgeneinrichtung in der 
Medizin / Zahnmedizin  
§12 Genehmigungsantrag bzw. §19 Anzeige nach
dem Strahlenschutzgesetz (StrlSchG) 

Anzeige des Betriebs einer CE-gekennzeichneten Röntgeneinrichtung (Medizinprodukt) gemäß 
§ 19 Abs. 1 Nr. 1b StrlSchG

Anzeige des Betriebs einer Röntgeneinrichtung mit bauartzugelassenem Strahler gemäß 
§ 19 Abs. 1 Nr. 1 a StrlSchG

Genehmigungsantrag für den Betrieb einer CE-gekennzeichneten Röntgeneinrichtung außerhalb 
eines Röntgenraumes bzw. in einem mobilen Röntgenraum § 19 Abs. 2 Nr. 5 bzw. Nr. 7

1. Angaben zur Person des Betreibers bzw. Strahlenschutzverantwortlichen
(bei juristischen Personen sind die Angaben für die gesetzlichen Vertreter zu machen):

Name: Geburtsort: 

Vorname: Geburtsdatum: 

 

2. Angaben über den ggf. für die Leitung oder Beaufsichtigung des beabsichtigten Betriebes
bestellten Strahlenschutzbeauftragten (§ 70 Abs.1 bzw. 2 StrlSchG):
Bei weiteren Strahlenschutzbeauftragten bitte Beiblatt anfügen

Name: Geburtsort: 

Vorname: Geburtsdatum: 

3. Nachweis der für den Strahlenschutz erforderlichen Fachkunde
(§ 13 Abs. 1 Nr. 2 bzw. § 19 Abs. 3 Nr. 5 StrlSchG)
Bei weiteren Strahlenschutzbeauftragten bitte Beiblatt anfügen

liegt bei liegt bereits vor wird nachgereicht Strahlenschutzverantwortlicher

 Strahlenschutzbeauftragter liegt bei liegt bereits vor wird nachgereicht 

Anzeige wesentliche Änderung einer Röntgeneinrichtung gemäß § 12 Abs.2 
und § 19 Abs. 5 StrlSchG 
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4. Nachweis über die Aktualisierung der Fachkunde (§ 48 StrlSchV)
(mindestens alle 5 Jahre erforderlich)
Bei weiteren Strahlenschutzbeauftragten bitte Beiblatt anfügen

Strahlenschutzverantwortlicher liegt bei liegt bereits vor 
wird 
nachgereicht 

noch nicht 
erforderlich 

Strahlenschutzbeauftragter liegt bei liegt bereits vor 
wird 
nachgereicht 

noch nicht 
erforderlich 

5. Nachweis der Approbation (§ 14 Abs. 1 Nr.1 StrlSchG)
Bei weiteren Strahlenschutzbeauftragten bitte Beiblatt anfügen

Strahlenschutzverantwortlicher liegt bei liegt bereits vor wird nachgereicht 

Strahlenschutzbeauftragter liegt bei liegt bereits vor wird nachgereicht 

6. Beschreibung der Röntgeneinrichtung:

Bezeichnung: Typ: 

Hersteller: 
Aufstellungsort: 
(Anschrift/ 
Raumbezeichnung)

Verwendungszweck: 

Art der Änderung  
(bei wesentlichen Änderungen) 

ggf. bisheriger Betreiber: 

7. Angaben über die beim beabsichtigten Betrieb sonst tätigen Personen
(§ 19 Abs. 3 Nr. 6 bzw. § 13 Abs. 1 Nr. 4 StrlSchG):

(Nachweis über die notwendige(n) Fachkunde bzw. Kenntnisse im Strahlenschutz sind dem Antrag 
beizufügen.) 
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8. Strahlenschutzprüfbericht und Bescheinigung des anerkannten Sachverständigen:

liegt bei  liegt bereits vor wird nachgereicht 

wird der Behörde vom Sachverständigen direkt zugesandt 

Prüfung durchgeführt am: 

Sachverständiger: 

9. EG-Konformitätserklärung (§ 19 Abs. 3 Nr. 3 StrlSchG)

liegt bei liegt bereits vor wird nachgereicht 

nicht erforderlich, da Bauartzulassungsschein mit Stückprüfungsbestätigung des Herstellers 

10. Medizinphysikexperte nach § 14 Abs. 1 StrlSchG
(Erforderlich bei einer Untersuchung mit ionisierender Strahlung, die mit einer erheblichen Exposition der
zu untersuchenden Person verbunden sein kann. Der Strahlenschutzverantwortliche ist verpflichtet einen
Medizinphysikexperten MPE hinzuzuziehen. Beispielsweise CT oder durchleuchtungsgestützte
Interventionen)

Beschreibung der medizinisch-radiologischen angewandten Verfahren 

Nicht erforderlich Vertrag und Fachkunde des MPE anbei / liegt bereits vor 

11. Anzeigepflicht an die ärztliche/zahnärztliche Stelle:

Sie sind verpflichtet nach § 129 Abs.1 Nr.1 StrlSchV,  
den Betrieb einer Röntgeneinrichtung zur Anwendung von Röntgenstrahlen am Menschen in der 
Heilkunde oder Zahnheilkunde auch bei der behördlich bestimmten Stelle unverzüglich anzumelden: 

 Ärztliche Stelle für Qualitätssicherung in der Radiologie, Nuklearmedizin und Strahlentherapie
Hessen,
Am Römerhof 15, 60486 Frankfurt,

bzw. der 

 Zahnärztliche Röntgenstelle,
Rhonestr. 4, 60528 Frankfurt/Main

Ort, Datum   Unterschrift des Strahlenschutzverantwortlichen 


	Bezeichnung Typ Hersteller Aufstellungsort Anschrift Raumbezeichnung Verwendungszweck Art der Änderung bei wesentlichen Änderungen ggf bisheriger Betreiber: 
	Beschreibung der medizinischradiologischen angewandten Verfahren: 
	Check Box1: Off
	Check Box2: Off
	Check Box3: Off
	Check Box4: Off
	Name Betreiber: 
	Geburtsort Betreiber: 
	Vorname Betreiber: 
	Geburtsdatum Betreiber: 
	Name SSB: 
	Geburtsort SSB: 
	Vorname SSB: 
	Geburtsdatum SSB: 
	Check Box13: Off
	Check Box14: Off
	Check Box15: Off
	Check Box16: Off
	Check Box17: Off
	Check Box18: Off
	Check Box19: Off
	Check Box20: Off
	Check Box21: Off
	Check Box22: Off
	Check Box23: Off
	Check Box24: Off
	Check Box25: Off
	Check Box26: Off
	Check Box27: Off
	Check Box28: Off
	Check Box29: Off
	Check Box30: Off
	Check Box31: Off
	Check Box32: Off
	Text33: 
	Text34: 
	Text35: 
	Text36: 
	Text37: 
	Text38: 
	Text39: 
	Text40: 
	Text41: 
	Text42: 
	Text43: 
	Check Box5: Off
	Check Box6: Off
	Check Box7: Off
	Check Box8: Off
	Check Box9: Off
	Check Box10: Off
	Check Box11: Off
	Check Box12: Off
	Check Box33: Off
	Check Box34: Off
	Absender Praxisanschrift: 
	Email RP: 
	Fax RP: 
	Adresse RP: [Hier Stadt oder Landkreis des Einsatzortes auswählen!]
	RP: Bitte wählen Sie rechts die Anschrift des 
	Abteilung RP: zuständigen RP anhand des Einsatzortes aus! 


